
 

  

S 17 KA 486/00

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Bundesrepublik Deutschland
Sozialgericht Bundessozialgericht
Sachgebiet Vertragsarztangelegenheiten
Abteilung 6
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Bewertungsausschuss

Festlegung des Inhalts der
Honorarverteilungsregelungen zur
Vergütung der Psychotherapeuten und
ausschließlich psychotherapeutisch
tätigen Vertragsärzte seit 1.1.2000

Leitsätze Seit dem 1.1.2000 ist es allein Aufgabe
des Bewertungsausschusses, den Inhalt
der Honorarverteilungsregelungen zur
Vergütung der Psychotherapeuten und
ausschließlich psychotherapeutisch
tätigen Vertragsärzte festzulegen, die
eine angemessene Höhe der Vergütung je
Zeiteinheit gewährleisten. Steht eine HVM-
Bestimmung mit der Regelung des
Bewertungsausschusses nicht in Einklang,
ist sie allein deshalb unwirksam.

Normenkette SGB V, § 85 Abs 4 S 4 F: 1999-12-22
SGB V, § 85 Abs 4a S 1 F: 1999-12-22
SGB V, § 87 Abs 1

1. Instanz

Aktenzeichen S 17 KA 486/00
Datum 26.02.2003

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum 28.01.2004

Auf die Revision der KlÃ¤gerin werden das Urteil des Sozialgerichts Magdeburg vom
26. Februar 2003 sowie die Honorarbescheide der Beklagten fÃ¼r die Quartale
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I/2000 bis IV/2000 in der Fassung der Widerspruchsbescheide vom 6. November
2000, 26. Februar 2001, 2. Juli 2001 und 6. August 2001 hinsichtlich der Leistungen
nach Abschnitt G IV des Einheitlichen BewertungsmaÃ�stabs aufgehoben. Die
Beklagte wird verpflichtet, Ã¼ber die HonoraransprÃ¼che der KlÃ¤gerin neu zu
entscheiden. Die Beklagte hat die auÃ�ergerichtlichen Kosten der KlÃ¤gerin fÃ¼r
beide RechtszÃ¼ge zu erstatten. Im Ã�brigen sind Kosten nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Umstritten ist die HÃ¶he des Punktwertes fÃ¼r die VergÃ¼tung
psychotherapeutischer Leistungen.

Die als Psychologische Psychotherapeutin in Magdeburg zur
vertragspsychotherapeutischen Versorgung zugelassene KlÃ¤gerin wendet sich
gegen die Honorarbescheide der beklagten KassenÃ¤rztlichen Vereinigung (KÃ�V)
fÃ¼r die Quartale I/2000 bis IV/2000, soweit die Leistungen nach Abschnitt G IV des
Einheitlichen BewertungsmaÃ�stabs fÃ¼r vertragsÃ¤rztliche Leistungen (EBM-Ã�)
betroffen sind.

FÃ¼r psychotherapeutische Leistungen nach Abschnitt G IV EBM-Ã� rechnete die
KlÃ¤gerin in den streitbefangenen Quartalen 388.500, 387.850, 372.900 und
390.150 Punkte ab. Die Beklagte honorierte diese Leistungen auf der Grundlage von
Â§ 9 Abs 6 ihres ab dem 1. Januar 2000 geltenden HonorarverteilungsmaÃ�stabs
(HVM) mit einem Mindestpunktwert von 7,64 Pf Ã¼ber alle vier Quartale hinweg.
Nach dieser Bestimmung werden die antrags- und genehmigungspflichtigen
psychotherapeutischen Leistungen der ausschlieÃ�lich psychotherapeutisch
tÃ¤tigen VertragsÃ¤rzte oder -therapeuten gemÃ¤Ã� Kapitel G IV EBM-Ã�
entsprechend dem Beschluss des Bewertungsausschusses vom 16. Februar 2000
mit dem errechneten Mindestpunktwert aus dem Honorarkontingent der
budgetierten Fachgruppen der fachÃ¤rztlichen Versorgung bis 561.150 Punkte pro
Quartal und Leistungserbringer vergÃ¼tet. DarÃ¼ber hinausgehende Punktzahlen
werden mit dem Punktwert des Honorarkontingentes der budgetierten Arztgruppen
vergÃ¼tet.

Das Sozialgericht (SG) hat die nach erfolglosen Widerspruchsverfahren erhobenen
Klagen fÃ¼r alle vier streitbefangenen Quartale verbunden und insgesamt
abgewiesen. Es hat offen gelassen, ob der Beschluss des Bewertungsausschusses
vom 16. Februar 2000 "zur Festlegung der angemessenen HÃ¶he der VergÃ¼tung
ausschlieÃ�lich psychotherapeutisch tÃ¤tiger VertragsÃ¤rzte und -therapeuten
gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs 4a FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)" mit
hÃ¶herrangigem Recht vereinbar sei. Die einzelne KÃ�V sei jedenfalls unabhÃ¤ngig
von den Vorgaben des Bewertungsausschusses auf der Grundlage des Â§ 85 Abs 4
Satz 4 SGB V verpflichtet, fÃ¼r eine angemessene Honorierung der
zeitabhÃ¤ngigen psychotherapeutischen Leistungen zu sorgen. Dieser Verpflichtung
habe die Beklagte mit der Feststellung eines Mindestpunktwertes fÃ¼r diese
Leistungen entsprochen. Vergleichsberechnungen ergÃ¤ben, dass eine nach
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MaÃ�gabe der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) voll ausgelastete
psychotherapeutische Praxis unter BerÃ¼cksichtigung eines Betriebskostenanteils
von 40,2 % vom Umsatz mit einem Punkwert von 7,64 Pf einen fiktiven Jahresertrag
von 52.432,72 Â¤ allein aus zeitgebundenen und genehmigungsbedÃ¼rftigen
Leistungen nach Abschnitt G IV EBM-Ã� erzielen kÃ¶nne. Das bleibe zwar deutlich
hinter dem durchschnittlichen Jahresertrag der Allgemeinmediziner in Sachsen-
Anhalt (74.116,87 Â¤) zurÃ¼ck, sei aber im Vergleich mit den ErtrÃ¤gen anderer
fachÃ¤rztlicher Praxen nicht unangemessen. Der Ã�berschuss der AugenÃ¤rzte,
Chirurgen, GynÃ¤kologen, HNO-Ã�rzte, HautÃ¤rzte, NervenÃ¤rzte, Ã¤rztlichen
Psychotherapeuten, nichtÃ¤rztlichen Psychotherapeuten, OrthopÃ¤den und
Urologen belaufe sich fÃ¼r das Jahr 2000 auf einen Durchschnittsbetrag von
40.842,51 Â¤. Bereinigt um die Ã¤rztlichen und nichtÃ¤rztlichen Psychotherapeuten
ergebe sich ein Wert von 44.302,42 Â¤, der deutlich hinter dem potenziellen Ertrag
einer vollausgelasteten psychotherapeutischen Praxis bei Honorierung der
Leistungen nach Abschnitt G IV mit dem tatsÃ¤chlichen Mindestpunktwert von 7,64
Pf zurÃ¼ckbleibe.

Selbst wenn die Honorierung der Psychotherapeuten nicht mit der Ertragssituation
(nur) der FachÃ¤rzte, sondern aller VertragsÃ¤rzte im Land Sachsen-Anhalt
verglichen werde, ergebe sich ein DurchschnittserlÃ¶s aller Ã�rzte von 51.142,82
Â¤ und unter Aussparung der Psychotherapeuten von 52.765,32 Â¤. Damit bewege
sich der Ertrag einer optimal ausgelasteten psychotherapeutischen Praxis genau in
dem durchschnittlichen Honorierungsrahmen des Jahres 2000 fÃ¼r alle
VertragsÃ¤rzte im Bereich der beklagten KÃ�V. Da nach der Rechtsprechung des
BSG die Psychotherapeuten nicht beanspruchen kÃ¶nnten, den am besten
honorierten Arztgruppen gleichgestellt zu werden, bestÃ¼nden keine Anhaltspunkte
fÃ¼r eine unangemessene Benachteiligung dieser Gruppe von Leistungserbringern
(Urteil vom 26. Februar 2003).

Mit ihrer Sprungrevision rÃ¼gt die KlÃ¤gerin eine Verletzung des Â§ 85 Abs 4 Satz 4
SGB V. Sie macht geltend, das SG habe nicht offen lassen dÃ¼rfen, ob der
Beschluss des Bewertungsausschusses vom 16. Februar 2000 rechtswidrig sei. Nach
Â§ 85 Abs 4a Satz 1 SGB V habe der Bewertungsausschuss fÃ¼r diesen
Leistungsbereich den einzelnen KÃ�Ven verbindliche Vorgaben fÃ¼r die
Honorierung der genannten psychotherapeutischen Leistungen machen mÃ¼ssen
und mit seinem Beschluss vom 16. Februar 2000 auch gemacht. Der HVM fÃ¼r eine
einzelne KÃ�V dÃ¼rfe deshalb nicht unter AuÃ�erachtlassung der Vorgaben des
Bewertungsausschusses eine eigenstÃ¤ndige Regelung hinsichtlich der Honorierung
der psychotherapeutischen Leistungen treffen. Da die Berechnungsvorgaben im
Beschluss des Bewertungsausschusses vom 16. Februar 2000 mit hÃ¶herrangigem
Recht unvereinbar seien, sei auch die Regelung in Â§ 9 Abs 6 HVM rechtswidrig.
Allein der Umstand, dass die Einnahmen aus vertragsÃ¤rztlicher TÃ¤tigkeit im
Bereich der beklagten KÃ�V insgesamt rÃ¼cklÃ¤ufig seien, lasse eine
StÃ¼tzungsverpflichtung der KÃ�V hinsichtlich der von allen anderen
vertragsÃ¤rztlichen Leistungen zu unterscheidenden zeitgebundenen und
genehmigungspflichtigen Leistungen nach Abschnitt G IV EBM-Ã� nicht entfallen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
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das Urteil des Sozialgerichts Magdeburg vom 26. Februar 2003 sowie den
Honorarbescheid der Beklagten vom 8. August 2000 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 6. November 2000, den Bescheid vom 6. November
2000 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 26. Februar 2001, den
Bescheid vom 8. Februar 2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 2.
Juli 2001 und den Bescheid vom 7. Mai 2001 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 6. August 2001 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, sie â�� die KlÃ¤gerin â�� unter Beachtung der Rechtsauffassung des
Senats neu zu bescheiden,
hilfsweise,
das Urteil des Sozialgerichts Magdeburg vom 26. Februar 2003 aufzuheben und die
Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurÃ¼ckzuverweisen.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die Honorierung der psychotherapeutischen Leistungen mit einem
(gestÃ¼tzten) Mindestpunktwert von 7,64 Pf insbesondere mit Blick auf die Umsatz-
und Ertragsentwicklung der VertragsÃ¤rzte in Sachsen-Anhalt insgesamt fÃ¼r
angemessen.

Die Beigeladenen zu 1., 2., 6. und 7. beantragen,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie legen â�� ebenso wie der Beigeladene zu 3. â�� dar, dass der Beschluss des
Bewertungsausschusses vom 16. Februar 2000 mit hÃ¶herrangigem Recht in
Einklang stehe.

Die Ã¼brigen Beigeladenen Ã¤uÃ�ern sich im Revisionsverfahren nicht.

II

Die Revision der KlÃ¤gerin hat Erfolg. Das Urteil des SG steht mit Bundesrecht nicht
in Einklang. Auch die angefochtenen Honorarbescheide der Beklagten fÃ¼r die
Quartale I/2000 bis IV/2000 sind rechtswidrig. Die Beklagte muss nach einer
Korrektur des Beschlusses des Bewertungsausschusses vom 16. Februar 2000
erneut Ã¼ber die HonoraransprÃ¼che der KlÃ¤gerin fÃ¼r die streitbefangenen
Quartale entscheiden.

Nach Â§ 85 Abs 4 Satz 4 SGB V in der ab 1. Januar 2000 geltenden Fassung des Art
1 Nr 36 des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr
2000 (GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 (GKVRefG 2000)) vom 22. Dezember
1999 (BGBl I S 2626) muss der HVM der KÃ�V Regelungen zur VergÃ¼tung der
Leistungen der Psychotherapeuten und der ausschlieÃ�lich psychotherapeutisch
tÃ¤tigen Ã�rzte treffen, die eine angemessene HÃ¶he der VergÃ¼tung je
Zeiteinheit gewÃ¤hrleisten. Den "Inhalt" der nach dieser Vorschrift zu treffenden
Regelung bestimmt gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs 4a Satz 1, letzter Halbsatz SGB V der
Bewertungsausschuss. Dieser Vorgabe ist der Bewertungsausschuss mit Beschluss
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vom 16. Februar 2000 (DÃ� 2000, Heft 9, A-556, abgedruckt auch im KÃ¶lner
Kommentar zum EBM, Stand Oktober 2002, S 62.23) fÃ¼r den hier allein
streitbefangenen Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2000
nachgekommen. Die dort getroffene Regelung ist fÃ¼r die einzelne KÃ�V
verbindlich. Der HVM einer KÃ�V, der mit dem in AusfÃ¼hrung von Â§ 85 Abs 4a
Satz 1 letzter Halbsatz SGB V ergangenen Beschluss des Bewertungsausschusses
â�� dessen RechtmÃ¤Ã�igkeit unterstellt â�� in Widerspruch steht, ist insoweit
nichtig.

Der Senat hat bereits entschieden, dass die KÃ�V im Rahmen der ihr nach Â§ 85
Abs 4 Satz 4 SGB V obliegenden Honorarverteilung an die gesetzlichen Vorgaben
und auch an die Bestimmungen des EBM-Ã� gebunden ist. Der auf der Grundlage
des Â§ 85 Abs 4 Satz 2 SGB V als Satzung zu beschlieÃ�ende HVM einer KÃ�V darf
nicht gegen die Vorschriften des auf der Grundlage des Â§ 87 Abs 1 SGB V
erlassenen BewertungsmaÃ�stabs verstoÃ�en. Dieser ist nach Â§ 87 Abs 1 SGB V
Bestandteil des Bundesmantelvertrages-Ã�rzte (BMV-Ã�), der wiederum in seiner
RechtsqualitÃ¤t Vorrang vor regionalen GesamtvertrÃ¤gen und den Satzungen der
KÃ�V hat. Ein HVM, der sich in Widerspruch zu verbindlichen VergÃ¼tungsvorgaben
des EBM-Ã� setzt, ist deshalb rechtswidrig und â�� da es sich um eine Norm handelt
â�� nichtig (BSGE 86, 16, 25 = SozR 3-2500 Â§ 87 Nr 23 S 124). Das in diesem
Urteil vom 8. MÃ¤rz 2000 zu der Kollision zwischen HVM und EBM-Ã� AusgefÃ¼hrte
gilt entsprechend fÃ¼r BeschlÃ¼sse des Bewertungsausschusses auf
spezialgesetzlicher Grundlage, die in ihrer RechtsqualitÃ¤t nicht hinter derjenigen
des EBM-Ã� nach Â§ 87 Abs 1 SGB V zurÃ¼ckbleiben. Das SG hÃ¤tte deshalb weder
die Vereinbarkeit des Beschlusses des Bewertungsausschusses vom 16. Februar
2000 mit Â§ 85 Abs 4 Satz 4 bzw Abs 4a Satz 1 letzter Halbsatz SGB V noch die
Vereinbarkeit von Â§ 9 Abs 6 HVM sowie der Honorarverteilung der Beklagten
insgesamt mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses vom 16. Februar 2000
offen lassen dÃ¼rfen.

Soweit das SG sich fÃ¼r berechtigt gehalten hat, selbst Ã¼ber die "angemessene
VergÃ¼tung je Zeiteinheit" ohne Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Â§ 85
Abs 4a Satz 1 SGB V sowie des in AusfÃ¼hrung dieser Norm ergangenen
Beschlusses des Bewertungsausschusses vom 16. Februar 2000 zu entscheiden,
steht das mit Bundesrecht nicht in Einklang. Dem SG kann insbesondere nicht in
seiner Annahme gefolgt werden, daraus, dass nach seinen Ermittlungen der Ertrag
einer vollausgelasteten psychotherapeutischen Praxis nicht hinter dem
durchschnittlichen Ertrag aller fachÃ¤rztlichen Praxen in Sachsen-Anhalt
zurÃ¼ckbleibt, sei auf die Angemessenheit des Mindestpunktwertes fÃ¼r die
Leistungen nach Abschnitt G IV EBM-Ã� zu schlieÃ�en. Der Bewertungsausschuss
hat sich am 16. Februar 2000 dafÃ¼r entschieden, den KÃ�Ven vorzugeben, den
durchschnittlichen Ertrag allgemeinÃ¤rztlicher Praxen als AusgangsgrÃ¶Ã�e fÃ¼r
die Berechnung des zur Sicherung einer angemessenen VergÃ¼tung je Zeiteinheit
bei den Psychotherapeuten erforderlichen Mindestpunktwertes zu nehmen. Dieser
Ansatz bei den UmsÃ¤tzen und ErtrÃ¤gen allgemeinmedizinischer Praxen ist fÃ¼r
den hier maÃ�geblichen Zeitraum mit Bundesrecht vereinbar. Es ist nicht zu
beanstanden, dass der Bewertungsausschuss an die fÃ¼r die Zeit bis Ende 1998
ergangene Rechtsprechung des Senats zur VergÃ¼tung psychotherapeutischer
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Leistungen (vgl BSGE 89, 1 = SozR 3-2500 Â§ 85 Nr 41) angeknÃ¼pft und den
Ã�berschuss der Arztgruppe der Allgemeinmediziner als Vergleichswert fÃ¼r den
potenziell erzielbaren Ã�berschuss voll ausgelasteter psychotherapeutischer Praxen
herangezogen hat. Dieser Vergleichswert ist die Variable in der Modellrechnung des
Senats, denn er ist auf der Grundlage des in den einzelnen KÃ�Ven tatsÃ¤chlich
erzielten DurchschnittsÃ¼berschusses der AllgemeinÃ¤rzte zu ermitteln. Weiterhin
liegt kein RechtsverstoÃ� darin, dass der Bewertungsausschuss im Beschluss vom
16. Februar 2000 fÃ¼r den Vergleichswert auf das Jahr 1998 zurÃ¼ckgegangen ist.
Nur insoweit lagen zu Beginn des Jahres 2000 aussagekrÃ¤ftige Daten bei den
einzelnen KÃ�Ven vor. Im Rahmen dieses Berechnungsmodells ist es
systemgerecht, fÃ¼r den VergÃ¼tungsanspruch der Psychotherapeuten im Jahr
2001 den DurchschnittsÃ¼berschuss der AllgemeinÃ¤rzte des Jahres 1999 zu
Grunde zu legen.

Solange der Bewertungsausschuss diesen Ansatz wÃ¤hlt, sind die Gerichte
gehindert, die Angemessenheit der psychotherapeutischen VergÃ¼tung nach selbst
gesetzten MaÃ�stÃ¤ben etwa im Hinblick auf ErtrÃ¤ge aus fachÃ¤rztlicher
TÃ¤tigkeit zu beurteilen (vgl demgegenÃ¼ber den auf den fachÃ¤rztlichen
Versorgungsbereich abstellenden Beschluss des Bewertungsausschusses fÃ¼r die
Zeit ab dem 1. Juli 2002 sowie das Senatsurteil vom heutigen Tag im Verfahren B 6
KA 52/03 R, zur VerÃ¶ffentlichung in BSGE und SozR 4 bestimmt). Der Umstand,
dass der Bewertungsausschuss seinen Ansatz â�� wie noch darzulegen ist â�� nicht
in vollem Umfang in Ã�bereinstimmung mit bundesrechtlichen Vorgaben
weiterentwickelt hat, fÃ¼hrt nicht dazu, dass seine Berechnungsvorgaben
insgesamt fÃ¼r die KÃ�Ven und die Gerichte unbeachtlich wÃ¤ren. Vielmehr ist es
Sache des Bewertungsausschusses, seine Vorgaben im Einklang mit Â§ 85 Abs 4
Satz 4 SGB V zu korrigieren. Auf dieser Basis mÃ¼ssen die KÃ�Ven prÃ¼fen, ob sie
ihre HVMe Ã¤ndern mÃ¼ssen, und bejahendenfalls auf der Basis dieser
geÃ¤nderten HVM-Bestimmung neu Ã¼ber die psychotherapeutische VergÃ¼tung
entscheiden.

Bereits dieser mit Bundesrecht unvereinbare PrÃ¼fungsansatz nÃ¶tigt zur
Aufhebung des sozialgerichtlichen Urteils. Der Senat kann von einer an sich
gebotenen ZurÃ¼ckverweisung des Rechtsstreits absehen, weil bereits jetzt
feststeht, dass die angefochtenen Bescheide der Beklagten rechtswidrig sind. Selbst
wenn â�� was der Senat nach den Feststellungen des SG nicht zu beurteilen
vermag â�� die Beklagte bei Erlass und Anwendung des Â§ 9 Abs 6 HVM den
Vorgaben des Beschlusses des Bewertungsausschusses vom 16. Februar 2000
entsprochen haben sollte, sind die in AusfÃ¼hrung dieser Vorgaben ergangenen
Honorarbescheide rechtswidrig, weil der Beschluss des Bewertungsausschusses
vom 16. Februar 2000 seinerseits mit hÃ¶herrangigem Recht nicht vereinbar ist.
Dies hat der Senat in den Urteilen vom heutigen Tag in den Verfahren B 6 KA 52/03
R (aaO), 53/03 R und 23/03 R nÃ¤her dargelegt. Darauf wird Bezug genommen.

Der Senat weist ausdrÃ¼cklich darauf hin, dass er auf der Grundlage der
Feststellungen des SG, die im Verfahren der Sprungrevision nicht mit
VerfahrensrÃ¼gen angegriffen werden kÃ¶nnen (Â§ 161 Abs 4 Sozialgerichtsgesetz
(SGG)), nicht zu beurteilen vermag, ob der Punktwert von 7,64 Pf nach der
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gebotenen Ã�nderung der Bewertungsvorgaben seitens des
Bewertungsausschusses Bestand haben kann. Im Hinblick auf die deutlich hinter
dem VergÃ¼tungsniveau in den alten BundeslÃ¤ndern zurÃ¼ckbleibenden
UmsÃ¤tze und ErtrÃ¤ge aus vertragsÃ¤rztlicher TÃ¤tigkeit im Bereich der
Beklagten, die das SG unbeanstandet von den Beteiligten festgestellt hat, kann dies
nicht vÃ¶llig ausgeschlossen werden. Der Senat stellt deshalb ausdrÃ¼cklich klar,
dass die Aufhebung der angefochtenen Honorarbescheide erfolgt, weil ihre
Rechtsgrundlagen fehlerhaft sind und nicht ausgeschlossen werden kann, dass nach
deren Anpassung an die bundesrechtlichen Vorgaben der VergÃ¼tung der
KlÃ¤gerin ein hÃ¶herer Punktwert zu Grunde zu legen sein wird. Wenn sich indessen
ergeben sollte, dass auch nach Korrektur der Berechnungsvorgaben des
Bewertungsausschusses wegen der insgesamt gegenÃ¼ber den westlichen
BundeslÃ¤ndern niedrigeren VergÃ¼tung der vertragsÃ¤rztlichen Leistungen im
Bereich der beklagten KÃ�V ein Punktwert von 7,64 Pf fÃ¼r den streitbefangenen
Zeitraum dem Gebot der "angemessenen VergÃ¼tung je Zeiteinheit" iS des Â§ 85
Abs 4 Satz 4 SGB V entspricht, stellt die mit diesem Urteil ausgesprochene
Aufhebung der angefochtenen Honorarbescheide keinen Hinderungsgrund fÃ¼r die
Beklagte dar, den Punktwert und damit das vertragspsychotherapeutische Honorar
der KlÃ¤gerin (erneut) so festzusetzen, wie das durch die angefochtenen Bescheide
geschehen ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs 1 und 4 SGG in der bis zum 2. Januar
2002 geltenden und hier noch anzuwendenden Fassung (vgl BSG SozR 3-2500 Â§
116 Nr 24 S 115 ff).

Erstellt am: 03.06.2004

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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